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Satzung der Stadt Kassel über eine Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplans 
der Stadt Kassel Nr. V/14 „Fiedlerstraße / Eisenschmiede“ 
(Beschlussfassung als Satzung)  
 
 
 
 
 
Begründung der Vorlage 
 
Zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich im Aufstellungsverfahren des Be-
bauungsplanes ist der Beschluss einer begleitenden Veränderungssperre geboten. Mit der 
Veränderungssperre werden Bauvorhaben und Nutzungsänderungen im Geltungsbereich des 
künftigen Bebauungsplanes von der Stadt dahingehend geprüft, ob sie der geplanten Ent-
wicklung entgegenstehen.  
Wichtige Ziele sind die Nutzungsverträglichkeit und die städtebauliche Einfügung neuer Vor-
haben oder Nutzungsänderungen. Die Veränderungssperre wird als gesonderte Satzung be-
schlossen. Nach Veröffentlichung der Satzung über die Veränderungssperre gilt diese für 
zwei Jahre. Sie kann um ein Jahr verlängert werden und dann, wenn besondere Umstände es 
erfordern, nochmals um ein weiteres Jahr verlängert werden. 
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Kassel, 9. August 2019 




